
Sehr geehrte Damen und Herren,

das alte Jahr geht seinem Ende entgegen und trotz der vorweihnachtlichen Betriebsamkeit möchten 
wir nicht versäumen, Sie noch einmal über aktuelle Themen zu informieren.

Dabei möchten wir Ihren Blick unter anderem auf unsere neue Sozialversicherungsfachangestellte, 
Frau Melanie Guttmann lenken. Frau Guttmann ist Rentenberaterin und seit Oktober bei DORN-
BACH verantwortlich für das Fachgebiet Sozialversicherung und unterstützt vom Standort Koblenz 
aus unsere Mandanten bundesweit. 

Die gelernte Sozialversicherungsfachangestellte und studierte Diplom-Krankenkassenbetriebswirtin 
bringt eine 25-jährige Expertise im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung mit. In früheren Be-
schäftigungen, unter anderem bei einer der Big Four-Gesellschaften, konnte sie Erfahrungen im Bereich 
des nationalen Versicherungs- und Beitragsrechts im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung ge-
winnen sowie unter Anwendung zwischen – und überstaatlicher Regelungen grenzüberschreitend 
Sachverhalte betreuen. Im Jahr 2017 erhielt sie eine Zulassung zur Rentenberaterin und vertritt damit 
unsere Mandanten auch vor Sozial- und Landesgerichten. Zudem ist Frau Guttmann als Dozentin für 
Personalkaufleute tätig. 

Ab Dezember finden Sie zu diesem Themenbereich monatlich einen Newsletter auf unserer Home-
page, den Sie unter https://www.dornbach.de/de/dornbach-newsletter.html abonnieren können.

Das Thema des ersten Newsletter beschäftigt sich mit „Minijobber auf Abruf“. 

Aufgrund der Änderung des Teilzeitbefristungsgesetztes (TzBfG) ergibt sich für diesen Personen-
kreis eine wesentliche versicherungsrechtliche Konsequenz im Hinblick auf die Feststellung der 
Überschreitung der 450-Euro-Grenze. Zum 01.01.2019 gilt als vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
nicht 10 Stunden sondern 20 Stunden. 

In der Sozialversicherung greift hier die gesetzliche Fiktion des sogenannten „Entstehungsprinzips“, 
wonach nicht gezahlte aber bestehende Entgeltansprüche dennoch der Versicherungs- und Bei-
tragspflicht unterliegen. 

Selbst unter Zugrundelegung lediglich des Mindestlohns wird damit die Grenze von 450 EUR über-
schritten (20 Std. x 9,19 € x 4,33 = 795,85 €). Somit können Arbeitnehmer mit entsprechenden Abruf-
arbeitsverhältnissen ohne vertraglich festgelegte Arbeitszeit nicht (mehr) geringfügig entlohnt be-
schäftigt sein. Dies hat demnach auch entsprechende Nachzahlungen im Rahmen der Betriebsprüfung 
der Deutschen Rentenversicherung zur Folge.Diese Änderung zeigt wieder einmal, dass auch die 
Sozialversicherung einem stetigen Wandel durch Gesetzesänderungen ausgesetzt ist. Wir stehen 
hier wie immer an Ihrer Seite und freuen uns, Sie zukünftig noch umfassender beraten zu können. 

Gerne nehmen wir das bevorstehende Weihnachtsfest zum Anlass, um Ihnen für die angenehme 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken. Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Fami-
lien ein besinnliches Weihnachtsfest ohne Hektik und Trubel und für das Jahr 2020 Gesundheit, 
Glück, persönliches Wohlergehen und viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen  

Rolf Groß    Prof. Dr. René Schäfer 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH Gesellschafter-Geschäftsführer bei DORNBACH
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Neue Beitragsbemessungs-
grenzen ab 1. Januar 2020
Ab 1. Januar 2020 gelten voraus-
sichtlich folgende Werte in der Sozial-
versicherung (Gesetzgeber, Referen-
tenentwurf zur Sozialversicherungs- 
Rechengrößenverordnung 2020 v. 
06.09.2019):

Die für die Beurteilung der Kranken-
versicherungspflicht geltenden Jahres-
arbeitsentgeltgrenzen betragen für die 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
versicherten Arbeitnehmer 62.550,00 €. 
Für die bereits am 31. Dezember 2002 
in der Privaten Krankenversicherung 
versicherten Beschäftigten beträgt die 
Grenze 56.250,00 €.

Bestimmungen zur Inventur 
am Bilanzstichtag

Alle Kaufleute, die nach den handels-
rechtlichen oder steuerlichen Vor-
schriften Bücher führen und im Laufe 
des Wirtschaftsjahrs keine perma-
nente Inventur vornehmen, müssen 
zum Ende des Wirtschaftsjahrs Be-
standsaufnahmen vornehmen (Die 
Inventurvorschriften ergeben sich aus 
den §§ 240, 241 HGB und den §§ 140, 
141 AO). Diese sind eine Vorausset-
zung für die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung des Unternehmens und 
müssen zum Bilanzstichtag erfolgen.

Steuerliche Teilwertabschreibungen 
können nur bei voraussichtlich dau-
ernder Wertminderung vorgenom-
men werden. Diese Voraussetzun-

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine Januar 2020 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.01.2020 13.01.2020 07.01.2020

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen

Umsatzsteuer4 10.01.2020 13.01.2020 07.01.2020
Sozialversicherung5 29.01.2020 entfällt entfällt

1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo- 
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be- 
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Vierteljahreszahlern für das abge-
laufene Kalendervierteljahr, bei Jah-
reszahlern für das abgelaufene Ka-
lenderjahr.

4    Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müs-
sen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fäl-
ligkeit (d. h. am 27.01.2020, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermit-
telt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

2020 
monatlich

2019 
monatlich

2020 
jährlich

2019 
jährlich

West
Krankenversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 €
Pflegeversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 €
Rentenversicherung 6.900,00 € 6.700,00 € 82.800,00 € 80.400,00 €
Arbeitslosenversicherung 6.900,00 € 6.700,00 € 82.800,00 € 80.400,00 €
Ost
Krankenversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 €
Pflegeversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 €
Rentenversicherung 6.450,00 € 6.150,00 € 77.400,00 € 73.800,00 €
Arbeitslosenversicherung 6.450,00 € 6.150,00 € 77.400,00 € 73.800,00 €
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gen müssen zu jedem Bilanzstichtag 
neu nachgewiesen werden. Das ist 
bei der Inventurdurchführung zu be-
rücksichtigen.

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. 
Aufgrund der oft sehr zeitaufwendi-
gen Inventurarbeiten, insbesondere 
bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebs-
stoffen, den Fabrikaten und Handels-
waren, gibt es aber zeitliche Erleich-
terungen für die Inventurarbeiten:

• Bei der sog. zeitnahen Inventur 
können die Bestandsaufnahmen 
innerhalb von zehn Tagen vor 
oder nach dem Bilanzstichtag 
stattfinden. Zwischenzeitliche Be-
standsveränderungen durch Ein-
käufe oder Verkäufe sind anhand 
von Belegen oder Aufzeichnun-
gen zuverlässig festzuhalten.

• Bei der zeitlich verlegten Inven-
tur können die Bestandsaufnah-
men innerhalb der letzten drei Mo-
nate vor oder der ersten zwei 
Monate nach dem Bilanzstichtag 
vorgenommen werden. Diese In-
ventur erfordert eine wertmäßige 
Fortschreibung bzw. eine wertmä-
ßige Rückrechnung der durch die 
Inventur ermittelten Bestände zum 
Bilanzstichtag. Eine nur mengen-
mäßige Fortschreibung bzw. Rück-
rechnung reicht nicht aus. Für Be-
stände, die durch Schwund, Ver- 
derb und ähnliche Vorgänge un-
vorhersehbare Abgänge erleiden 
können und für besonders wert-
volle Güter ist nur die Stichtagsin-
ventur zulässig. Zu beachten ist 
ebenfalls, dass Steuervergünsti-
gungen, wie das Verbrauchsfolge-
verfahren, die auf die Zusammen-
setzung der Bestände am Bilanz- 
stichtag abstellen, nicht in An-
spruch genommen werden kön-
nen.

• Bei der sog. Einlagerungsinven-
tur mit automatisch gesteuerten 
Lagersystemen (z. B. nicht begeh-
bare Hochregallager) erfolgt die 
Bestandsaufnahme laufend mit Ein- 
und Auslagerung der Ware. So-

weit Teile des Lagers während des 
Geschäftsjahrs nicht bewegt wor-
den sind, ist diese Handhabung 
ggf. mit erhöhtem Aufwand ver-
bunden.

• Das Stichproben Inventurverfah-
ren erlaubt eine Inventur mit Hilfe 
anerkannter mathematisch statis-
tischer Methoden aufgrund von Stich-
proben. Die Stichprobeninventur 
muss den Aussagewert einer kon-
ventionellen Inventur haben. Das 
ist der Fall, wenn ein Sicherheits-
grad von 95 % erreicht und relati-
ve Stichprobenfehler von 1 % des 
gesamten Buchwerts nicht über-
schritten werden. Hochwertige 
Güter und Gegenstände, die ei-
nem unkontrollierten Schwund un-
terliegen, sind nicht in dieses Ver-
fahren einzubeziehen.

• Das Festwertverfahren kann auf 
Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe angewendet wer-
den. Voraussetzung ist, dass die 
Gegenstände im Gesamtwert für 
das Unternehmen von nachrangi-
ger Bedeutung sind, sich der Be-
stand in Größe, Zusammenset-
zung und Wert kaum verändert 
und die Gegenstände regelmäßig 
ersetzt werden. Eine körperliche 
Inventur ist bei diesen Gegenstän-
den in der Regel alle drei Jahre 
oder bei wesentlichen Mengenän-
derungen sowie bei Änderung in 
der Zusammensetzung vorzuneh-
men.

• Wird das Verfahren der permanen-
ten Inventur angewendet, ist dar-
auf zu achten, dass bis zum Bi-
lanzstichtag alle Vorräte nach- 
weislich einmal aufgenommen wor-
den sind.

Bei der Bestandsaufnahme sind alle 
Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-
ständig zu erfassen. Die Aufzeich-
nungen sind so zu führen, dass eine 
spätere Nachprüfung möglich ist. Es 
ist zweckmäßig, die Bestandsauf-
nahmelisten so zu gliedern, dass sie 
den räumlich getrennt gelagerten 

Vorräten entsprechen. Der Lagerort 
der aufgenommenen Wirtschaftsgü-
ter ist zu vermerken. Die Bestands-
aufnahmelisten sind von den aufneh-
menden Personen abzuzeichnen. Es 
kann organisatorisch notwendig sein, 
die Bestandsaufnahmen durch ansa-
gende Personen und aufschreibende 
Mitarbeiter vorzunehmen. Inven- 
turanweisungen, Aufnahmepläne, 
Originalaufzeichnungen und die 
spätere Reinschrift der Bestandsauf-
nahmelisten sind aufzubewahren.

Fremde Vorräte, z. B. Kommissi-
onswaren oder berechnete, vom 
Kunden noch nicht abgeholte Waren 
oder Fabrikate sind getrennt zu la-
gern, um Inventurfehler zu vermei-
den. Fremdvorräte müssen nur er-
fasst werden, wenn der Eigentümer 
einen Nachweis verlangt. Sie sollten 
jedoch in diesem Fall unter besonde-
rer Kennzeichnung aufgenommen 
werden.

Eigene Vorräte sind immer zu erfas-
sen. Das schließt minderwertige und 
mit Mängeln behaftete Vorräte eben-
so ein wie rollende oder schwim-
mende Waren. Bei unfertigen Er-
zeugnissen muss zur späteren Er- 
mittlung der Herstellungskosten der 
Fertigungsgrad angegeben wer-
den. Dabei ist an verlängerte Werk-
bänke (Fremdbearbeiter) und die 
Werkstattinventur zu denken.

Alle Forderungen und Verbindlich-
keiten des Unternehmens sind zu 
erfassen. Das gilt auch für Besitz- 
und Schuldwechsel. Es sind entspre-
chende Saldenlisten zu erstellen. 
Bargeld in Haupt- und Nebenkassen 
ist durch Kassensturz zu ermitteln.

Zur Inventurerleichterung können 
Hilfsmittel (z. B. Diktiergeräte) ver-
wendet werden. Besprochene Ton-
bänder können gelöscht werden, 
sobald die Angaben in die Inventur-
listen übernommen und geprüft wor-
den sind.

Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der 
Steuerberater gefragt werden.
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Einladung von Kunden in 
angemietete VIP-Logen als 
Geschenk

Der Zugang zu Sportveranstaltun-
gen in den höheren Profiligen stellt 
einen geldwerten Vorteil dar. Lädt 
ein Unternehmer Geschäftsfreunde 
in VIP-Logen ein, ist dies steuerlich 
als Geschenk zu werten (§ 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 EStG). Der Unterneh-
mer kann diesen gewährten Vorteil 
pauschal für den Geschäftsfreund 
versteuern (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG).

Die Pauschalierung der Einkommen-
steuer setzt grundsätzlich voraus, 
dass der Steuerpflichtige diese in 
seiner Lohnsteuer Anmeldung er-
klärt. Aber auch nach Abgabe der 
Lohnsteuer-Anmeldungen kann der 
zuwendende Unternehmer das Ge-
schenk noch pauschal besteuern, z. 
B. im Rahmen einer Lohnsteuer Au-
ßenprüfung. Besondere formale An-
forderungen sind dabei nicht zu be-
achten.

Bemessungsgrundlage für die Pau-
schalierung sind die Aufwendungen 
des Zuwendenden einschließlich der 
Umsatzsteuer. Es sind auch solche 
Aufwendungen mit einzubeziehen, 
die der zuwendende Unternehmer 
nicht als Betriebsausgaben abzie-
hen kann (FG Berlin-Brandenburg, 
Urt. v. 19.06.2019, 7 K 7250/15, 
(rkr,), EFG 2019, S. 1565).

Gezahlte Optionsprämie  
als Teil der Anschaffungs-
kosten erworbener Aktien

Die für die Einräumung einer Option 
ursprünglich angefallenen Kosten sind 
bei Optionsausübung als Anschaf-
fungsnebenkosten Teil der Anschaf-
fungskosten der zum vereinbarten 
Basispreis erworbenen Aktien.

Zu diesem Ergebnis kam der Bundes- 
finanzhof (BFH, Urt. v. 22.05.2019, 
XI R 44/17, BFH/NV 2019, S. 1282). 
Er berief sich auf den handelsrechtli-

chen Anschaffungskostenbegriff. Da-
nach gehören alle Aufwendungen, 
die geleistet werden, um einen Ver-
mögensgegenstand zu erwerben 
und in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, zu den Anschaf-
fungskosten (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB). 
Dazu zählen auch die Nebenkosten 
des Erwerbsvorgangs (§ 255 Abs. 1 
Satz 2 HGB). Es kommt nicht darauf 
an, ob der Erwerber der Option die 
konkrete Absicht hat, diese nachfol-
gend zum Erwerb der Aktien zu ver-
wenden.

Bis zum Zeitpunkt der Ausübung des 
Optionsrechts verbleibt es im Be-
triebsvermögen. Wird das Recht ver-
äußert, kommt es zu einer Gewinn-
realisierung. Erst wenn es endgültig 
nicht mehr genutzt wird, kann es er-
folgswirksam ausgebucht werden.

Prozesskosten für  
Studienplatzklage sind  
keine außergewöhnlichen  
Belastungen

In einem vom Finanzgericht Münster 
(FG Münster, Urt. v. 13.08.2019, 2 K 
3783/18) entschiedenen Fall hatte 
eine Mutter 2009 einen Prozess ge-
führt, damit ihr Sohn zum Medizin-
studium zugelassen wird. Hierfür fie-
len mehr als 13.000 € Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten an, die sie als 
außergewöhnliche Belastung gel-
tend machte. Das Gericht ließ den 
Abzug nicht zu, weil es sich hierbei 
um typische Aufwendungen für die 
Berufsausbildung des Kinds handelt. 
Solche Kosten sind aber mit dem 
Kindergeld bzw. mit dem Kinderfrei-
betrag abgegolten und können des-
wegen steuerlich nicht geltend ge-
macht werden.

Hinweis: Prozesskosten sind im Üb-
rigen seit 2013 nur dann als außer-
gewöhnliche Belastung abzugsfähig, 
wenn der Steuerpflichtige ohne die-
sen Prozess Gefahr liefe, seine Exis-
tenzgrundlage zu verlieren (§ 33 Abs. 
2 Satz 4 EStG i. d. F. AmtshilfeR-
LUmsG).

Unbelegte Brötchen mit 
Kaffee sind kein Frühstück

Ein Betriebsprüfer war der Auffassung, 
dass die arbeitstägliche unentgeltli-
che Zurverfügungstellung von unbe-
legten Brötchen verschiedener Art und 
Getränken aus einem Heißgetränke-
automaten als steuerpflichtiger Sach- 
bezug wie ein vollständiges Früh-
stück zu behandeln wäre.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
03.07.2019, VI R 36/17, BFH/NV 
2019, S. 1295) folgte dieser Sicht-
weise nicht. Er urteilte, dass es sich 
bei den allen Arbeitnehmern zum  
sofortigen Verzehr zur Verfügung 
stehenden Backwaren und Heißge-
tränken um nicht steuerbare Aufmerk- 
samkeiten handelte. Werden nur 
Backwaren ohne Brotaufstrich und 
Heißgetränke aus dem Getränke 
automaten zum jederzeitigen Ver-
zehr zur Verfügung gestellt, kann 
nicht von einer vollständigen Mahl-
zeit wie einem Frühstück, Mittages-
sen oder Abendessen ausgegangen 
werden.

Kein Betriebsausgaben-
abzug für Reisekosten 
der den Steuerpflichtigen 
begleitenden Ehefrau

Ob und inwieweit Reisekosten steu-
erlich zu berücksichtigen sind, hängt 
davon ab, ob die Reise beruflich 
bzw. betrieblich veranlasst ist.

In einem vom Finanzgericht Münster 
(FG Münster, Urt. v. 14.05.2019, 2 K 
2355/18, (Nichtzulassungsbeschw. 
eingel., Az. BFH: VIII B 127/19), EFG 
2019, S. 1525) entschiedenen Fall  
hatte ein Steuerberater in Begleitung 
seiner Ehefrau an internationalen 
Konferenzen teilgenommen. Im An-
schluss an die Veranstaltungen 
machten die Eheleute an den Ta-
gungsorten noch einige Tage Urlaub. 
Der Steuerberater machte die ge-
samten Reisekosten als Betriebs-
ausgaben geltend. Er begründete 
dies damit, dass seine Ehefrau ihn 
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bei seiner Tätigkeit unterstützt habe, 
z. B. durch Kontaktpflege zu Man-
danten und Kollegen.

Das Gericht entschied, dass die Auf-
wendungen, die auf die begleitende 
Ehefrau entfielen, nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig seien. Es 
handele sich dabei um private Auf-
wendungen. Die Unterstützung der 
Ehefrau gehe nicht über das Maß an 
Unterstützungsleistungen hinaus, 
die das bürgerliche Recht von Ehe-
leuten verlange. Die Begleitung der 
Ehefrau an touristisch attraktive Orte 
mit hohem Freizeitwert und die Ver-
bindung mit einem privaten Urlaub 
sei vorrangig durch die Rolle als 
Ehefrau veranlasst. Eine etwaige be-
rufliche Veranlassung trete dahinter 
als unbedeutend zurück.

Der Bundesfinanzhof muss mögli-
cherweise abschließend entscheiden.

Steuerliche Abziehbarkeit 
von Geldbußen

Das Bundeskartellamt verhängte nach 
vorheriger Androhung gegenüber ei-
nem Unternehmen aufgrund einer 
unerlaubten Kartellabsprache ein Buß- 
geld. Bei der Bemessung des Buß-
gelds orientierte sich das Bundes-
kartellamt am tatbezogenen Umsatz, 
ohne die Abschöpfung des wirt-
schaftlichen Vorteils anzuordnen. Das 
Unternehmen hatte aufgrund der An-
drohung im Vorjahr eine entspre-
chende steuermindernde Rückstel-
lung gebildet, da es davon ausging, 
dass ein Teil der Buße (49 %) einen 
wirtschaftlichen Vorteil abschöpfe 
und daher steuerlich abziehbar sei.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
22.05.2019, XI R 40/17, BFH/NV 2019, 
S. 1277) widersprach. Das Abzugs-
verbot für Geldbußen gilt dann nicht, 
wenn und soweit der durch den Ge-
setzesverstoß erlangte wirtschaftliche 
Vorteil abgeschöpft wurde (§ 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 8 Satz 4, Halbsatz 1 EStG). 
Dabei kommt es nicht auf den subjek-
tiven Abschöpfungswillen des Bun-
deskartellamts, sondern nur darauf 

an, ob eine Abschöpfung tatsächlich 
erfolgt ist, also auf die objektive Ab-
schöpfungswirkung der Geldbuße.

Im Streitfall lagen keine konkreten 
Anhaltspunkte für eine solche Ab-
schöpfung vor. Die Geldbuße orien-
tierte sich am Bußgeldrahmen. Das 
Kartellamt hat nicht den kartellbe-
dingten Gewinn, sondern lediglich 
den tatbezogenen Umsatz im Rah-
men der Bestimmung der Bußgeldo-
bergrenze ermittelt. Hinsichtlich des 
unrechtmäßig erlangten Mehrerlö-
ses ist damit nicht automatisch und 
zwangsläufig eine Abschöpfungswir-
kung verbunden. Die Geldbuße war 
daher steuerlich nicht abziehbar.

Grundstücksenteignung 
kein privates  
Veräußerungsgeschäft

Wenn ein Grundstück willentlich gegen 
Entgelt übertragen wird, kann ein 
steuerpflichtiges privates Veräuße-
rungsgeschäft vorliegen. Kommt es 
hingegen zu einem Verlust des Ei-
gentums an einem Grundstück ohne 
maßgeblichen Einfluss des Eigentü-
mers, sind die Voraussetzungen für 
eine Veräußerung nicht erfüllt. Bisher 
war es umstritten, ob Enteignungen 
auch Veräußerungen sein können.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
23.07.2019, IX R 28/18, BFH/NV 2019, 
S. 1285) weist in einer hierzu ergan-
genen Entscheidung auf den Geset-
zeswortlaut hin, wonach „Veräuße-
rungsgeschäfte“ besteuert werden. 
Der Verlust am Eigentum an einem 
Grundstück gegen den Willen des 
Eigentümers kann kein solches Ver-
äußerungsgeschäft sein.

Abzinsung unverzinslicher 
Darlehn im Jahr 2010

Bilanzierende Unternehmer müssen 
ein erhaltenes unverzinsliches Dar-
lehn für betriebliche Zwecke gewin-
nerhöhend abzinsen. Der gesetzli-
che Zinssatz für die steuerrechtliche 
Abzinsung beträgt 5,5 % pro Jahr (§ 6 
Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Einwände gegen die Höhe des Zins-
satzes für das Jahr 2010 wies  
der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
22.05.2019, X R 19/17, DStR 2019, 
S. 2118) nun zurück. Dem Gesetzge-
ber steht ein weitreichender Ent-
scheidungsspielraum für Steuerge-
genstand und Steuersatz zu. Zwar 
müssen Typisierungen in einem an-
gemessenen Verhältnis zu der damit 
verbundenen Belastungsgleichheit 
stehen und sich realitätsgerecht am 
typischen Fall orientieren. Ein Zins-
satz, der sich evident von der reali-
tätsgerechten Verzinsung am Markt 
entfernt, genügt dem nicht.

Für das Jahr 2010 hat sich aber noch 
kein strukturelles niedriges Markt-
zinsniveau verfestigt, das den Ge-
setzgeber verpflichtet hätte, von  
dem typisierenden Zinssatz von 5,5 %  
abzurücken. Damit ist das Verbot der 
Übermaßbesteuerung nicht berührt.

Hinweis: Die Entscheidung betrifft 
ausdrücklich nur das Jahr 2010. Für 
spätere Jahre, in denen sich das 
Zinsniveau auf niedrigem Niveau 
verfestigt hat, könnte der Bundesfi-
nanzhof anders entscheiden.

Überprüfung der Gesell-
schafter-Geschäftsführer-
bezüge einer GmbH

Bezüge der Gesellschafter-Geschäfts- 
führer müssen regelmäßig auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft wer-
den. Bei dieser Prüfung werden fol-
gende Gehaltsbestandteile berück-
sichtigt: Festgehalt (einschließlich 
Überstundenvergütung), Zusatzver- 
gütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantie-
men, Gratifikationen), Pensionszu-
sagen und Sachbezüge (BMF, Schr. v. 
14.10.2002, IV A 2 – S 2742 62/02, 
BStBl 2002 I, S. 972, BMF, Schr. v. 
01.02.2002, IV A 2 – S 2742 4/02, BSt-
Bl 2002 I, S. 219).

Die Vergütungsbestandteile dürfen 
sowohl dem Grunde, als auch der 
Höhe nach nicht durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst sein. 
Zudem müssen die einzelnen Ge-
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haltsbestandteile sowie die Gesamt-
vergütung angemessen sein. Da-
nach ist zu prüfen, ob auch ein 
fremder Geschäftsführer, der keine 
Beteiligung an der GmbH hält, diese 
Entlohnung für seine Tätigkeit erhal-
ten hätte. Es kann auch notwendig 
sein, die Tantieme und die Gesamt-
bezüge – z. B. wegen weiterer Bezü-
ge aus anderen Tätigkeiten – auf ei-
nen bestimmten Höchstbetrag zu be- 
grenzen (BFH, Urt. v. 15.12.2004, I R 
79/04, BFH/NV 2005, S. 1147; BFH, 
Urt. v. 27.02.2003, I R 46/01, BStBl 
2004 II, S. 132). Beschäftigt eine 
GmbH mehrere Geschäftsführer, müs-
sen insbesondere bei kleinen Unter-
nehmen ggf. Vergütungsabschläge 
vorgenommen werden (BFH, Be-
schl. v. 09.10.2013, I B 100/12, BFH/
NV 2014, S. 385).

Damit die Vergütungen des Gesell-
schafter Geschäftsführers als Be-
triebsausgaben berücksichtigt wer-
den können, muss zuvor ein An- 
stellungsvertrag abgeschlossen wer-
den. In diesem muss klar und ein-
deutig formuliert werden, welche 
Vergütungen der Gesellschafter Ge-
schäftsführer erhält. Fehlen diese 
Vereinbarungen, liegt eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vor.

Sowohl die Neufestsetzung als auch 
sämtliche Änderungen der Bezüge sind 
grundsätzlich im Voraus durch die 
Gesellschafterversammlung festzu-
stellen (BMF, Schr. v. 16.05.1994, IV 
B 7 S 2742 14/94, BStBl 1994 I, S. 868).

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der 
Urteile zu diesem Themengebiet ist 
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt 
mit dem Steuerberater abzustimmen.

Deutsche gesetzliche  
Verwendungsfiktion auf 
Einlagenrückgewähr durch 
eine Drittstaatengesell-
schaft anwendbar

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
10.04.2019, I R 15/16, BFH/NV 2019, 
S. 1312) hat bestätigt, dass auch 

Drittstaatengesellschaften (Gesell-
schaften, die nicht innerhalb der Eu-
ropäischen Union ansässig sind) an 
ihren inländischen Gesellschafter von 
diesem geleistete Einlagen steuer-
neutral zurückgewähren können. 
Dass die Gesellschaft anders als in-
ländische Gesellschaften kein steu-
erliches Einlagekonto führt, ist unbe-
achtlich. Dies ergibt sich aus der 
unionsrechtlichen Kapitalverkehrs-
freiheit, die ausnahmsweise weltweit 
gilt. Die Rückgewähr von Einlagen 
unterliegt weder der Einkommen-
steuer, wenn der Gesellschafter eine 
natürliche Person ist, noch der Kör-
perschaftsteuer, wenn Gesellschaf-
terin eine Kapitalgesellschaft ist.

Die Höhe des ausschüttbaren Ge-
winns ist nach dem jeweiligen aus-
ländischen Handels- und Gesell-
schaftsrecht zu ermitteln. Für die 
Frage, ob die Gesellschaft steuer-
neutral Einlagen zurückgewährt oder 
steuerpflichtig Gewinne ausschüttet, 
gilt jedoch deutsches Recht und da-
mit die gesetzliche Verwendungsfik-
tion. Danach gelten zunächst die 
ausschüttbaren Gewinne als ver-
wendet und erst nachrangig Einla-
gen als zurückgewährt. Andernfalls 
käme es zu einer nicht gerechtfertig-
ten Besserstellung von Gesellschaf-
tern einer Drittstaatengesellschaft 
gegenüber Gesellschaftern von in-
ländischen oder von EU-ausländi-
schen Gesellschaften.

Gewinnrealisierung bei 
Beendigung der Betriebs-
aufspaltung oder Betriebs-
verpachtung

Bei Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Betriebsaufspaltung kommt es 
zu einer Betriebsaufgabe mit Ge-
winnrealisierung. Liegen jedoch bei 
Beendigung der Betriebsaufspaltung 
die Voraussetzungen für eine Be-
triebsverpachtung im Ganzen vor, 
führt die Verpachtung des Besitzun-
ternehmens nicht zwangsläufig zur 
Betriebsaufgabe. Eine Aufdeckung 
der stillen Reserven ist erst dann ge-

boten, wenn gegenüber den Finanz-
behörden eine Betriebsaufgabeer-
klärung abgegeben wird.

Wird ein Verpachtungsbetrieb unent-
geltlich auf einen Dritten übertragen, 
z. B. durch Schenkung, tritt dieser in 
die Rechtsstellung des bisherigen 
Verpächters ein. Durch eine entgelt-
liche Übertragung eines Verpach-
tungsbetriebs erlischt hingegen das 
Verpächterwahlrecht (BFH, Urt. v. 
13.12.2018, III R 13/15, BFH/NV 
2019, S. 1069).

Keine erweiterte Grund- 
besitzkürzung des Gewerbe- 
ertrags bei Überlassung 
von Betriebsvorrichtungen

Verpachtet ein Unternehmen aus-
schließlich eigenen Grundbesitz, kann 
es auf Antrag den Teil des Gewerbe-
ertrags kürzen, der auf die Verpach-
tung entfällt.

Werden allerdings neben dem ei-
gentlichen Grundbesitz auch nicht 
mit dem Grundstück fest verbunde-
ne Betriebsvorrichtungen mitvermie-
tet, ist die erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v. 
11.04.2019, III R 36/15, BFH/NV 
2019, S. 1309) ausgeschlossen. Es 
wird nur die gesetzliche Kürzung um 
1,2 % des Einheitswerts des zum Be- 
triebsvermögen gehörenden Grund-
besitzes berücksichtigt. Auf den Um-
fang der zusätzlich vermieteten Be-
triebsvorrichtungen kommt es nicht an.

Mit dieser Begründung wurde die er-
weiterte Kürzungsmöglichkeit beim 
Gewerbeertrag für die Verpachtung 
der zur Ausstattung eines Hotels  
gehörenden Bierkellerkühlanlage, von 
Kühlräumen und Kühlmöbeln für 
Theken- und Büfettanlagen abge-
lehnt.
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Gewerbesteuer: keine 
erweiterte Kürzung bei 
Beteiligung an einer grund-
stücksverwaltenden,  
gewerblich geprägten  
Personengesellschaft

Bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags eines Unternehmens kann die 
sog. erweiterte Kürzung greifen, wenn 
das Unternehmen ausschließlich ei-
genen Grundbesitz verwaltet (Aus-
schließlichkeitsgebot). Einige Tätigkei-
ten darüber hinaus sind unschädlich, 
wie beispielsweise die Verwaltung 
eigenen Kapitalvermögens.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
27.06.2019, IV R 44/16, BFH/NV 2019, 
S. 1306) hatte den Fall einer grund-
stücksverwaltenden GmbH & Co. KG 
zu entscheiden, die ihrerseits wieder 
an einer grundstücksverwaltenden, 
durch die Rechtsform gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft (Be-
teiligungsgesellschaft), beteiligt war.

Die GmbH & Co. KG kann die erwei-
terte Kürzung nicht in Anspruch neh-
men, da die Beteiligung gegen das 
Ausschließlichkeitsgebot verstößt. Das 
Grundvermögen und die grundstücks- 
verwaltende Tätigkeit der Beteili-
gungsgesellschaft sind nicht der GmbH 
& Co. KG zuzurechnen, da die Betei-
ligungsgesellschaft durch ihre ge-
werbliche Prägung eigenes Betriebs-
vermögen besitzt. Der Beteiligungs- 
gesellschaft selbst kann allerdings 
die erweiterte Kürzung zustehen.

Hinweis: Die Beteiligung an einer 
nicht gewerblich geprägten, also nur 
vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft ist dagegen für die Inan-
spruchnahme der erweiterten Kür-
zung unschädlich. Hier greift die 
Bruchteilsbetrachtung, nach der die 
Wirtschaftsgüter anteilig den Betei-
ligten zuzurechnen sind.

Haftung der Erben für  
Erbschaftsteuerverbind-
lichkeiten

Für die von einem Erben geschulde-
te Erbschaftsteuer ist eine Beschrän-
kung der Erbenhaftung nicht mög-
lich. Das hat der Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 04.06.2019, VII R 16/18, 
BFH/NV 2019, S. 1297) entschieden.

Vollstreckungsmaßnahmen des Fi-
nanzamts sind nicht auf den Nach-
lass beschränkt. Zwar haftet der 
Nachlass bis zur Erbauseinander-
setzung für die Steuer der am Erbfall 
Beteiligten (§ 20 Abs. 3 ErbStG, § 2042 
BGB). Damit müssen die Erben bis 
zur vollständigen Erbauseinander-
setzung die Vollstreckung in den 
Nachlass wegen Ansprüchen aus 
dem Erbschaftsteuer-Schuldverhält-
nis eines Erben dulden. Das Finanz-
amt muss aber nicht primär in den 
ungeteilten Nachlass vollstrecken. 
Es gibt keine gesetzliche Reihenfol-
ge der Vollstreckung. Ebenso wenig 
muss das Finanzamt umfangreiche 
Ermittlungen zum Bestand des 
Nachlasses und zum eigenen Ver-
mögen des Erben anstellen.

Umsatzsteuerpflicht von 
Fahrschulunterricht

Unmittelbar dem Schul- oder Bildungs- 
zweck dienende Leistungen privater 
Schulen und anderer allgemeinbil-
dender oder berufsbildender Einrich-
tungen sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen nach nationalem Recht 
von der Umsatzsteuer befreit; z. B., 
wenn die zuständige Landesbehör-
de bescheinigt, dass diese Leistun-
gen auf einen Beruf oder eine vor 
einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten (§ 4  
Nr. 21 UStG). Die Inhaberin einer 
Fahrschule war der Meinung, der 
von ihr angebotene Fahrunterricht 
zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen 
B und C1 sei daher umsatzsteuerfrei.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
23.05.2019, V R 7/19, BFH/NV 2019, 
S. 1210) widersprach. Die Fahrschul- 
inhaberin konnte sich nicht auf die 
nationale Befreiungsnorm berufen, 
da die erforderliche Bescheinigung 
nicht vorlag.

Auch die Berufung auf die europäi-
sche Norm (Art. 132 Abs. 1 Buchst. i 
und j MwStSystRL), nach der „Schul-
und Hochschulunterricht“ von der 
Umsatzsteuer befreit sind, blieb er-
folglos. Fahrunterricht in einer Fahr-
schule ist ein spezialisierter Unter-
richt. Dieser kommt für sich allein 
nicht der für den „Schul- und Hoch-
schulunterricht“ kennzeichnenden Ver- 
mittlung, Vertiefung und Entwicklung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in 
Bezug auf ein breites und vielfältiges 
Spektrum von Stoffen gleich. Daher 
fällt Fahrunterricht in einer Fahr-
schule nicht unter den Begriff des 
„Schul- und Hochschulunterrichts“.
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Richtsatzschätzung bei 
fehlerhafter elektronischer 
Registrierkasse

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH, 
Beschl. v. 08.08.2019, X B 117/18, 
BFH/NV 2019, S. 1219) entschiede-
nen Fall hatte ein Gastwirt seine Be-
triebseinnahmen mit einer elektroni-
schen Registrierkasse erfasst. Er 
hatte aber weder alle Kassenabschluss-
belege (sog. Z Bons) aufbewahrt, noch 
war die Registrierkasse so einge-
stellt, dass die Minderung der Tages-
einnahmen durch Stornierungen im 
Z Bon ausgewiesen wurde. Hier-
durch war die Buchführung formell 
nicht mehr ordnungsgemäß und das 
Finanzamt schätzte die Umsätze 
nach der vom Bundesfinanzministeri-
um veröffentlichten Richtsatzsamm-
lung. Dabei ging es von einem Roh-
gewinnaufschlag (RGA) auf den Waren- 
einsatz von 210 % aus, während der 
Gastwirt in seiner Gewinnermittlung 
nur einen RGA von 160 % ausgewie-
sen hatte. Dies führte zu einer Hin-
zuschätzung des Umsatzes und Ge-
winns von 50.000 €.

Der Bundesfinanzhof erkannte die 
Schätzung des Finanzamts als recht- 
mäßig an, weil der Gastwirt auch 
nicht darlegen konnte, dass sein be-
triebsindividueller RGA niedriger als 
210 % war.

Vorsteuerabzug aus  
Anzahlungen

Ein Unternehmer hatte ein Block-
heizkraftwerk bestellt und angezahlt. 
Er erhielt es jedoch nicht, weil der 
Verkäufer insolvent und wegen Be-

trugs verurteilt wurde. Das Finanz-
amt erkannte den Vorsteuerabzug 
aus dem Erwerb des Blockheizkraft-
werks nicht an.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
27.03.2019, V R 6/19, V R 33/16) sah 
das anders. Unternehmer können 
die gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die von einem anderen 
Unternehmer für ihr Unternehmen 
ausgeführt werden, als Vorsteuer 
abziehen. Das setzt eine ordnungs-
gemäße Rechnung voraus. Wurde 
die Steuer vor Ausführung der Um-
sätze gezahlt, ist sie abziehbar, 
wenn die Rechnung vorliegt und die 
Zahlung geleistet wurde. Diese Vor-
aussetzungen waren erfüllt.

Zudem muss der Eintritt des Steuer-
tatbestands zum Zeitpunkt der An-
zahlung „sicher“ sein. Im entschiede-
nen Fall waren alle maßgeblichen 
Elemente der künftigen Lieferung, 
wie etwa Kaufgegenstand, Kaufpreis 
und Lieferzeitpunkt, festgelegt. Un-
erheblich war, dass von Anfang an 
feststand, dass es nicht zur Liefe-
rung des Blockheizkraftwerks kom-
men würde. Denn der Vorsteuerab-
zug hängt nicht davon ab, ob der 
Lieferant im Zahlungszeitpunkt die 
Leistung objektiv erbringen konnte 
und ob er das wollte.

Vorsteuerabzug  
aus Umzugskosten für  
Angestellte

Ein deutsches Unternehmen gehörte 
einer international tätigen Unterneh-
mensgruppe an. Aufgrund einer Um-
strukturierung wurden Mitarbeiter, 

die im Ausland tätig waren, ins In-
land versetzt. Das Unternehmen un-
terstützte sie bei der Wohnungssu-
che, indem es z. B. die Maklerkosten 
übernahm, für die es auch ordnungs-
gemäße Rechnungen erhielt.

Das Finanzamt nahm in der Über- 
nahme der Kosten einen tauschähn-
lichen Umsatz an und erhöhte die 
Umsätze des Unternehmens um die 
übernommenen Maklerkosten. Leis-
tungen an Arbeitnehmer für deren 
private Zwecke unterlägen der Um-
satzsteuer.

Zu Unrecht, entschied der Bundesfi-
nanzhof (BFH, Urt. v. 06.06.2019, V 
R 18/18, DStR 2019, S. 2142). Durch 
die einmalige Vorteilsgewährung 
sollten die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass die Mitar-
beiter ihre Arbeitsleistung für das 
Unternehmen erbringen können. Die 
persönlichen Vorteile der Mitarbeiter 
waren gegenüber den Bedürfnissen 
des Unternehmens untergeordnet. 
Daher handelt es sich nicht um eine 
Gegenleistung für eine spätere Ar-
beitsleistung. Die Leistung unterlag 
nicht der Umsatzsteuer.

Aufgrund des vorrangigen Unter- 
nehmensinteresses an den bezoge-
nen Maklerleistungen war das Unter-
nehmen auch zum Vorsteuerabzug 
aus den Maklerrechnungen berech-
tigt.


